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ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 13.W.189 "WOHNGEBIET NOBELSTRAẞE"

Vorentwurf Arbeitsstand: 28.05.2024

Satzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
über den Bebauungsplan Nr. 13.W.189 
"Wohngebiet Nobelstraße"
in Rostock, südlich des Wohngebietes Biestow / Weidengrund und südwestlich 
des Straßenbahnhaltepunktes "Südblick" an der Stadtgebietsgrenze mit der 
Gemeinde Papendorf

Rostock, Oberbürgermeisterin
............................

(Siegel)

Übersichtsplan M. 1 : 8000

TEIL A: PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 
2 G v. 04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6), sowie nach § 86 der Landesbauordnung 
M-V (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2015 
(GVOBl. M-V 2015 S. 344), zuletzt geändert durch G v. 26.06.2021 (GVOBl. M-V 
S. 1033), wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft vom ……………  
folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 13.W.189  "Wohngebiet 
Nobelstraße" in Rostock, südlich des Wohngebietes Biestow / Weidengrund und 
südwestlich des Straßenbahnhaltepunktes ‚Südblick‘ an der Stadtgebietsgrenze 
mit der Gemeinde Papendorf, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B) einschließlich örtlicher Bauvorschriften, erlassen:

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I
S. 3786), geändert durch Art. 3 G v. 04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6), sowie die Planzeichenverordnung 
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802).
Planzeichen                                                    Erläuterung                                                Rechtsgrundlage
I. FESTSETZUNGEN
ART DER BAULICHEN NUTZUNG                                                                      (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

                                  Allgemeine Wohngebiete                                                                     (§ 4 BauNVO)

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN                     (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

GRZ
III

OK 10,0

Zweckbestimmung:

GRÜNFLÄCHEN                                                                                                 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 1.       Art und Maß der baulichen Nutzung                        (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 1, 16, 19 BauNVO)
1.1     In den Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind
          -  Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-
             schaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle,
             soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke allgemein zulässig;

-  Betriebe des Beherbergungsgewerbes und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe – jwls.
             einschl. Ferienwohnungen – , Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen

   unzulässig.
Im Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 4, 12-14 BauNVO.

(§ 1 (3), (6), (9) BauNVO)

 1.     Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Bürgerschaft vom 01.02.2017. Die
         ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im Amts- und
         Mitteilungsblatt „Städtischer Anzeiger“ am 15.03.2017 erfolgt.
 2.     Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 LPlG beteiligt
         worden.
 3.     Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist am .....................
         durchgeführt worden.

 5.     Die Bürgerschaft hat am ……………. den Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung
         gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

10.    Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
         wurde am ............................ von der Bürgerschaft als Satzung beschlossen. Die Begründung
         zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Bürgerschaft vom .............................. gebilligt.

 6.     Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begründung und den wesentlichen umweltbezoge-
         nen Stellungnahmen haben in der Zeit vom ………. bis zum ………….. während der Dienst-
         und Öffnungszeiten nach § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist
         mit Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind und mit
         dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden kön-
         nen und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben kön-
         nen, durch Abdruck im Amts- und Mitteilungsblatt  „Städtischer Anzeiger“ am ………….. orts-
         üblich bekannt gemacht worden. Der Inhalt der Bekanntmachung und die öffentlich ausge-
         legten Unterlagen waren vom ………….. bis zum ……………….. im Internet unter
         www.rathaus.rostock.de/ unter der Rubrik Bebauungsplanauslegungen und unter
         https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene/Plaene_in_Aufstellung verfügbar.

TEIL B: TEXT

VERFAHRENSVERMERKE

 7.     Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit
         Schreiben vom 20.12.2017 nach § 4 (2) BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme zum Plan-
         entwurf aufgefordert worden.

.......................................
KVL-Amt, im Auftrag

Hanse- und
Universitätsstadt Rostock, (Siegel )

Oberbürgermeisterin
Hanse- und
Universitätsstadt Rostock, (Siegel )

Leiter des
Amtes für Stadtentwicklung,
Stadtplanung und Wirtschaft

Hanse- und
Universitätsstadt Rostock, (Siegel )

11.    Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplans am ............................
         wird als richtig dargestellt bescheinigt.

13.    Der Beschluss über den Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wäh-
         rend der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Aus-
         kunft zu erhalten ist, sind am …………………….. durch Abdruck in der Ostseezeitung sowie
         in den Norddeutschen Neuesten Nachrichten ortsüblich bekanntgemacht worden. In der
         Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
         schriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB,
         § 5 Abs. 5 KV M-V) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
         (§§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist mit Ablauf des ………...………. in Kraft
         getreten.

12.    Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
         wird hiermit ausgefertigt.

Leiter des
Amtes für Stadtentwicklung,
Stadtplanung und Wirtschaft

Hanse- und
Universitätsstadt Rostock, (Siegel )

SATZUNG DER HANSE- UND UNIVERSITÄTSSTADT ROSTOCK

Kartengrundlage ã Hansestadt Rostock (CC BY 4.0)

 4.     Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach
         § 4 (1) BauGB ist mit Schreiben vom ……….. erfolgt.

2.1     In den Baugebieten 12 und 13, die für eine Bebauung mit Gartenhofhäusern festgesetzt sind, sind
          die Gebäude jeweils an mind. 2 gemeinsamen Grundstücksgrenzen ohne eigene Abstandsflächen
          so aneinanderzubauen, dass funktional und gestalterisch eine baulichen Einheit innerhalb der
          Hausgruppe entsteht.

1.2     Höhe baulicher Anlagen                                                              (§ 9 (1) BauGB, § 16, 18 BauNVO)

 8.     Der Entwurf des Bebauungsplans ist nach der öffentlichen Auslegung (Ziff. 6) geändert
         worden. Die von den Änderungen betroffene Öffentlichkeit sowie die berührten Behörden
         und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom …………… nach
         § 4 a (3) S. 4 BauGB beteiligt.
 9.     Die Bürgerschaft hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Bürger sowie der
         Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ……………. geprüft. Das Ergebnis
         ist mitgeteilt worden.

WA

MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG                                            (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
                                  Grundflächenzahl
                                  Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

                                  Oberkante baulicher Anlagen in Metern als Höchstmaß in Meter über Straße
                                                                                                                                                (sh. TF 1.2.1)

o                                  offene Bauweise
                                  nur Einzelhäuser zulässig

                                  nur Reihenhäuser zulässig

                                  nur Doppelhäuser zulässig

                                  nur Gartenhofhäuser zulässig (sh. TF 2.1)

                                  nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig
                                  Baulinie (sh. TF 2.2)

                                  Baugrenze (sh. TF 2.3)

NEBENANLAGEN, STELLPLÄTZE, GARAGEN                                            (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 22 BauGB)

                                  Umgrenzung von Flächen für Stellplätze, Garagen, Nebenanlagen

                                  Garage, Carport

                                  Tiefgarage

                                  Stellplätze
                                  Müll-Bereitstellungsplatz

G, C
TGa

St

VERKEHRSFLÄCHEN                                                                                       (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

                                  Straßenverkehrsflächen, öffentlich

                                  Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweck-
                                  bestimmung

                                  Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, öffentlich

Zweckbestimmung:

                                  verkehrsberuhigter Bereich

                                  Fußgängerbereich

                                  Mischverkehrsfläche

                                  Bereich für den Fahrradverkehr

                                  sonstige örtliche Hauptwege (Lageabweichungen zulässig)

                                  Ein- und Ausfahrt                                   Ein- und Ausfahrtbereich

                                  öffentliche Grünflächen                                   private Grünflächen

Zweckbestimmung:
                                  Bolzplatz

   (für Altersgruppe 14 – 19 Jahre)
                                  Spielplatz

   (für Altersgruppe 7 – 13 Jahre)

                                  Grünverbindung

                                  Regenwasserbewirtschaftung
                       (i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 16 b BauGB)

                                  Hausgärten

FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG
DES WASSERABFLUSSES                                                                              (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)
                                  Umgrenzung von Flächen für die Regelung des Wasserabflusses und die
                                  Regenwasserbewirtschaftung

Hier: Grabenöffnung Gewässer 7/2/1 sowie Anlage eines Muldensystems mit temporärer
                                                 Überflutung im Bedarfsfall

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASZNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASZNAHMEN ZUM
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
                                                                                                                       (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)
                                  Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
                                  Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft                (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

                                  und Bezeichnung der Maßnahme

                                  Anpflanzung von Einzelbäumen
                                  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

                                  Erhaltung von Einzelbäumen
                                  (§ 9 Abs. 6 BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

II. KENNZEICHNUNGEN

                                  Mit Leitungsrecht zugunsten der
   Leitungsträger belastete Flächen
   (nachrichtlich)

                                  Unterirdische Hauptversorgungsleitungen; hier: Trinkwasser, Gas
                                  (nachrichtlich)

                                  Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz
                                  vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
                                  gesetzes
                                                                                                    (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
                                  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

                                  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
                                                                                                                                      (§ 9 Abs. 7 BauGB)

ö p

E D

G

ED

P

                                  naturbelassen

R

V*                                  Ausbildung des obersten Vollgeschosses als Staffelgeschoss gem. TF 1.2.3

DN 35-50°                                  Zulässige Dachneigung in Grad zur Waagerechten
                                  hier: nur Dachneigung von 35⁰ bis 50⁰ zulässig
                                                                                               (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 LBauO M-V)

                                  Bereich für den Fußgänger-
                                  und Fahrradverkehr

                                  öffentliche Parkstände im
                                  Straßenraum

                                  künftig entfallende Rohrleitung; hier: Vorflut

M

0

Maßstab 1 : 1 000

10 20 30 50m40

Planunterlage:
Lage- und Höhenplan – Entwurfsvermessung vom 24.05.2022
Gmk. Biestow, Flur 1;
Lagebezug ETRS89 UTM33, Höhenbezug DHHN2016
Vermessungsbüro Golnik & Partner, ÖbVI
Lise-Meitner-Ring 7, 18059 Rostock

1

                                  - bei schmalen Flächen

1.2.1  Höhenbezug: Maßgeblich für die Bestimmung der Höhe baulicher Anlagen und die Höhenlage der
          Geländeoberfläche i. S. d. LBauO M-V ist das Höhenniveau der zur Grundstückserschließung
          bestimmten Verkehrsfläche im Mittelpunkt des Anschlussbereichs (Grundstückszufahrt) an das
          jeweilige Baugrundstück.

1.2.2  Als Oberkante gilt die Höhenlage des oberen Gebäudeabschlusses (First, Attika etc.); eine Über-
          schreitung der festgesetzten Oberkante durch untergeordnete technische Aufbauten (Schornstein-
          kopf, Endrohr von Be-/ Entlüftungsleitungen etc.) ist zulässig.

1.2.3  In den Bereichen, in denen die zugelassene Zahl der Vollgeschosse in Teil A mit ‚*‘ gekennzeich-
          net ist, ist das oberste Vollgeschoss als Staffelgeschoss mit einer Grundfläche von höchstens
          80 % der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses und mit einem umlaufenden Versatz
          von mind. 0,5 m gegenüber den Fassaden des darunter liegenden Geschosses auszubilden. Von
          dem Fassadenversatz können Ausnahmen für Treppenhäuser zugelassen werden.

2.       Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Stellung baulicher Anlagen     (§ 9 (1) Nr. 2, 4 BauGB)

2.2     Zum Zwecke der vertikalen Fassadengliederung kann für Gebäudeteile ein Zurücktreten hinter die
          Baulinien in mehr als geringfügigem Ausmaß als Ausnahme zugelassen werden. (§ 23 (2) BauNVO)
2.3     Für Vorbauten (Veranden, Erker) und Balkone, die insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Gebäu-

debreite einnehmen, kann ein (straßenseitiges) Vortreten vor die Baugrenzen bis max. 1,50 m als
Ausnahme zugelassen werden. Für die Errichtung ebenerdiger Terrassen und für Balkone kann
eine Überschreitung der rückwärtigen (straßenabgewandten) Baugrenzen bis max. 4 m als Aus-
nahme zugelassen werden.
Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen bleibt hiervon unberührt.

(§ 23 (3) BauNVO)
2.4     Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) i. S. v. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen i. S. v.
          § 14 (1) BauNVO dürfen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und der dafür festge-
          setzten Flächen nur hinter der Flucht der vorderen (straßenseitigen) Baulinie/Baugrenze  zuge-
          lassen werden.                                                                                           (§ 12 (6), 23 (5) BauNVO)
3.       Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser und Maßnahmen zur Vermeidung oder

Verringerung von Schäden durch Starkregen                                        (§ 9 (1) Nr. 14, 16 c BauGB)

3.1     In den Baugebieten WA 1 – 4, 11 – 13, 21 und 22 sind die Dachflächen zur Rückhaltung von Nie-
derschlagswasser als Retentionsdächer mit einem Wasserspeichervermögen von mind. 25 l/m²
der abflusswirksamen Gesamtdachfläche auszubilden und extensiv mit einer Schichthöhe von
10-15 cm zu begrünen. Aufgeständerte Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind zulässig.

3.2     In den Baugebieten WA 5 – 10, 14 – 20 und 23 ist die Regenwasser-Ableitung von den Bau-
          grundstücken in das öffentliche Kanalnetz durch technische Einrichtungen zur Regenwasserrück-
          haltung und -versickerung zu verzögern. Dazu ist im Nebenschluss zum Oberflächenwasseran-
          schluss des Grundstücks an die öffentliche Kanalisation je m² zulässiger Grundfläche dauerhaft
          ein Retentionsvolumen von mind. 25 l bereitzustellen und funktionsfähig zu unterhalten (Versi-
          ckerungsrigole, Regenwasserzisterne, Retentionsdach).

4.       Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft;
An-pflanzgebote, Bindungen für die Erhaltung von Bäumen und sonstigen Bepflanzungen

                                                                                                               (§ 9 (1) Nr. 20, 25 und (6) BauGB)
(Ergänzung auf Grundlage der Umweltprüfung / Artenschutz-Fachbeitrag, Grünordnungsplan)

4.1     Auf den mit Nr. 1 (in einer Raute) bezeichneten Grünflächen mit der Zweckbestimmung ‚Regen-
wasserbewirtschaftung‘ sind landschaftsgerecht modellierte Mulden und Abflussbahnen nach dem
Leitbild des ökologischen Gewässerausbaus anzulegen: Profilierung einer naturnahen Sohle, va-
riierende Böschungsneigungen 1:3 bis 1:7; Einbau von Rigolen. Die Flächen können im Bedarfsfall
temporär geflutet werden. Im Randbereich der wasserwirtschaftlich genutzten Flächen – vorzugs-
weise südseitig - sind einzelne Gehölzinseln anzulegen. Die verbleibenden Flächen sind durch An-
saat mit einer kräuterreichen Landschaftsrasenmischung (regionales Saatgut) als extensive Mäh-
wiesen zu entwickeln und dauerhaft zu bewirtschaften sowie mindestens 1 x jährlich und höchstens
2 x jährlich zu mähen. Wege sind mit einem Anteil von 5 % der Gesamtfläche zulässig. Auf einem
2,50 m breiten Streifen entlang des Fahrradweges und entlang der Gerinnesohle der wasserwirt-
schaftlichen Anlagen ist eine häufigere Mahd zulässig.

(i. V. m. § 9 (1) Nr. 14, 16 c BauGB und § 44 (5) BNatSchG)
4.2     Die mit Nr. 2 (in einer Raute) bezeichneten Grünflächen mit der Zweckbestimmung ‚Naturbelasse-

ne Grünfläche' ist durch Ansaat mit einer kräuterreichen Landschaftsrasenmischung (regionales
Saatgut) als extensive Mähwiesen zu entwickeln und dauerhaft zu bewirtschaften. Diese Flächen
sollen mindestens 1 x jährlich und höchstens 2 x jährlich - jeweils nach dem 10. Juli gemäht werden.
Auf einem 2,50 m breiten Streifen entlang der Grenzen zu den Baugebieten und entlang von We-
gen ist eine häufigere Mahd zulässig.                                                   (i. V. m. § 44 (5) BNatSchG)

4.3     Die mit Nr. 3 (in einer Raute) bezeichneten Grünflächen mit der Zweckbestimmung ‚Grünverbin-
dung‘/‚Regenwasserbewirtschaftung‘ sind als flache Mulde anzulegen. In den Flächen
- sind auf mindestens 5 % der Gesamtfläche Gehölzgruppen mit standortgerechten Sträuchern in

            einer Mindestgröße von jeweils 40 m² anzulegen.
- sind heimische, standortgerechte Laubbäume und Obstbäume als Hochstämme in Gruppen an-

            zupflanzen; je 500 m² Gesamtfläche ist ein Baum anzusetzen.
- ist die Anlage von befestigten Wege- und Platzflächen in wassergebundener Bauweise auf

            maximal 10 % der Gesamtfläche zulässig.
50 % der verbleibenden Offenflächen sind durch Ansaat mit einer kräuterreichen Landschaftsrasen-
mischung (regionales Saatgut) als extensive Mähwiesen zu entwickeln und dauerhaft zu bewirt-
schaften. Diese Flächen sollen mindestens 1 x jährlich und höchstens 2 x jährlich - jeweils nach
dem 10. Juli gemäht werden. Auf einem 2,50 m breiten Streifen entlang der Grenzen zu den Bau-
gebieten und entlang von Wegen sowie des Spielplatzes ist eine häufigere Mahd zulässig.

4.4     An den Standorten mit Anpflanzgeboten für Einzelbäume in den Planstraßen und in den Grün-
          flächen ‚Grünverbindung‘ sind Laubbäume einer jeweils gleichen Art anzupflanzen. Standortab-
          weichungen bis zu 3 m sind zulässig. Die Bäume im Straßenraum sind mit Baumschutzbügeln
          gegen Anfahren zu schützen.
4.5     Der im Plangebiet zugelassene öffentliche Spielplatz ist für die Altersgruppe 7 - 13 Jahre mit einer
          Nettospielfläche von mindestens 500 m² anzulegen. Der öffentliche Bolzplatz ist für die Alters-
          gruppe 14 - 19 Jahre mit einer Nettospielfläche von mindestens 800 m² anzulegen.
4.6     Für Pflanzungen im Straßenraum sind zu verwenden: 4x verpflanzte Hochstämme aus extra-
          weitem Stand mit einem Stammumfang von 18-20 cm. Die Baumscheibe ist in einer Mindestgröße
          von 12 m² und einer Mindestbreite von 2,5 m dauerhaft unbefestigt zu belassen. Die Pflanzgruben
          sind mit einem Volumen von mindestens 16 m³ und einer Tiefe von mindestens 0,80 m herzu-
          stellen und mit einem durchwurzelungsfähigen Substrat zu verfüllen.
4.7     Für Pflanzungen innerhalb von öffentlichen Grünflächen sind zu verwenden: 3x verpflanzte Hoch-
          stämme mit einem Stammumfang von 16-18 cm. Die Pflanzgruben sind mit einem Volumen von
          mindestens 1,5 m³ und einer Tiefe von mindestens 0,80 m herzustellen.
4.8     Für die Entwicklungspflege von grünordnerischen Maßnahmen auf öffentlichen Flächen sind die
          nachfolgenden Mindestfristen zu beachten: Baumpflanzungen – 10 Jahre, Gehölzpflanzungen –
          5 J., Anlage von Rasen-/Wiesenflächen – 3 J.
4.9     Die zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft festgesetzten Maßnahmen nach Nr.
          4.1 – 4.4 werden den Bau- und Verkehrsflächen im Plangebiet  gesammelt zugeordnet.
                                                                                                                                          (§ 9 (1a) BauGB)
5.       Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionsschutz)
                                                                                                                            (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
5.1     Für Räume, die dem ständigen Aufenthalt von Personen dienen (z. B. Wohn- und Schlaf- und

Kinderzimmer, Büroräume), sind unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten und in
Abhängigkeit von den in der Planzeichnung dargestellten maßgeblichen resultierenden Außen-
lärmpegeln La,res Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile durch Einhaltung
der nachstehenden Gesamt bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile zu
erfüllen:
Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien: ………………………. R'w,ges= La,res – 25 dB
Aufenthaltsräume in Wohnungen, Unterrichtsräume und Ähnliches: …… R'w,ges= La,res – 30 dB
Büroräume und Ähnliches: ………………………………………………  …. R'w,ges= La,res – 35 dB.

5.2     Die Errichtung des Bolzplatzes ist nur mit einem Wall, einer Wand oder einer Wall-/Wandkombi-
nation zulässig, die sich an gekennzeichneter Stelle (Teil A) über mindestens die gesamte Länge
des Bolzplatzes (ca. 40,0 m) erstreckt und eine Höhe von mindestens 2,0 m über Bolzplatzniveau
(Höhe der abschirmwirksamen Beugungskante) erreicht.

5.3     Luftwärmepumpen und vergleichbare Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass sie
          keine tieffrequenten Geräusche erzeugen und unter Berücksichtigung aller Anlagen im Einwir-
          kungsbereich die Immissionsrichtwerte der TA Lärm am nächstgelegenen Immissionsort nicht
          überschreiten. Dazu sind in Abhängigkeit von ihrer Schallleistung folgende Mindestabstände zur
          nächstgelegenen Öffnung eines schutzbedürftigen Raumes (Wohn-,Schlaf-,Kinderzimmer) oder
          zu  einem Außenwohnbereich (Terrasse, Balkon) von Wohngebäuden auf den Nachbargrund-
          stücken einzuhalten:

Schallleistungspegel in [dB(A)] erforderlicher Mindestabstand
45 5,0 m
50 8,5 m
55 14,5 m
60 25,0 m
65 44,5 m

          Die Berechnung der Mindestabstände beinhaltet einen Zuschlag für Ton- und Informationshaltig-
          keit von 6 dB(A).
          Ausnahmen von den Mindestabständen können gestattet werden, wenn die Wärmepumpe in

einem Abstand von > 3 m zu schallharten Oberflächen (z. B. Hauswand) errichtet wird oder wenn
informationshaltige Geräuschanteile nur eingeschränkt hörbar bzw. nicht wahrnehmbar sind oder 
wenn unter Berücksichtigung des Aufstellortes oder besonderer Abschirmvorkehrungen rechne-
risch nachgewiesen wird, dass die Anforderungen der TA-Lärm für Allgemeine Wohngebiete ein-
gehalten werden.

6.       Örtliche Bauvorschriften                                           (§ 9 (4) BauGB i. V. m. § 86 (1, 3) LBauO M-V)

6.1     Einfriedungen innerhalb eines Abstands von 5 m zu den Planstraßen A – E und den öffentlichen
          Fußwegen dürfen eine Höhe von 1,2 m ü. G. nicht überschreiten und nicht in der Gestalt und
          Wirkung einer Mauer (auch Gabionen oder Feldstein-Trockenmauern) ausgebildet werden. Ein-
          friedungen sonstiger Grundstücksteile dürfen eine Höhe von 1,8 m ü. G. nicht überschreiten.

Einfriedungen dürfen die straßenseitige Begrenzung des Baugebietes (Grundstücksgrenze) nicht
übertreten; Hecken sind mit artgerecht entsprechend zurückversetzter Pflanzlinie anzulegen (Rück-
versatz der Pflanzlinie mind. 0,5 m) und jährlich zu schneiden.

6.2     Plätze für bewegliche Abfallbehälter auf den Baugrundstücken sind durch Anpflanzungen oder
bauliche Verkleidungen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

6.3     Der Grundstücksbereich zwischen der Flucht der straßenseitigen Baugrenze und der anliegenden
Verkehrsfläche (Vorgarten) ist außerhalb notwendiger Zugänge/Zufahrten/Pkw- und Fahrradab-
stellplätze zu begrünen und zu bepflanzen. Eine Flächengestaltung mit Schotter, Split, Kies oder
anderen Stein- oder Kunststeinmaterialien sowie eine Nutzung als Arbeits- oder Lagerfläche sind
unzulässig.

6.4     Abweichend von § 6 (8) LBauO M-V dürfen Carports (straßenseitig offene Kleingaragen) innerhalb
der in den Baugebieten WA 12 – 14 und WA 19 festgesetzten Flächen für Carports über die ge-
samte Länge der Grundstücksgrenze zur angrenzenden Wohnbebauung ohne eigene Abstands-
flächen errichtet werden, wenn sie eine mittlere Wandhöhe bis zu 3 m nicht überschreiten und
ohne Öffnungen zu der benannten Nachbargrenze ausgeführt werden.

6.5     Die in Teil A festgesetzten Mindestdachneigungen dürfen für die genannten Nebengebäude,
Garagen und Carports unterschritten werden.

empfohlene Straßenquerschnitte M. 1 : 100

HINWEISE:

A        Zur Gewährleistung von Ruheansprüchen der Anwohner ist als organisatorische Lärmschutzmaß-
          nahme der Betrieb des zugelassenen Bolzplatzes auf folgende Zeiten zu beschränken:

Werktags 7:00 bis 21:00 Uhr;
Sonn- und feiertags 8:00 bis 13:00 und 14:00 bis 21:00 Uhr.

                                  Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseiti-
   gung sowie Ablagerungen                                          (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB)
   Hier: Recyclingbehälterplatz

S                                  Sichtdreieck
   (vgl. Pkt. 6.3.9.3 der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen, RASt 06)

          Für die von der Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten darf der maßgebliche Außenlärmpegel
ohne besonderen Nachweis um 5 dB bei offener Bebauung bzw. um 10 dB bei geschlossener
Bebauung und bei Innenhöfen gemindert werden.
Unabhängig von dem jeweils maßgeblichen resultierenden Außenlärmpegel sind mindestens
einzuhalten:  R'w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien und
R'w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Unterrichtsräume und Ãhnliches, sowie für
Büroräume und Ãhnliches.
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1.3     Zulässige Grundfläche                                                                                           (§ 19 (4) BauNVO)
In den Baugebieten 1 – 7, 18, 21 - 23 darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von

          Tiefgaragen und ihren Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden,
          soweit die Tiefgaragen unterhalb der Geländeoberfläche liegen und dauerhaft begrünt werden.
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